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Entgelte für die Benutzung der Burg Alzenau (Tagessätze) 
ohne MWSt. 
 
a)  öffentliche Veranstaltungen 

 
Vorträge          50,00 € 
Konzerte          75,00 € 
Weinproben                                                                       100,00 € 
 

b)  Veranstaltungen von örtlicher und überörtlicher Bedeutung 
(Empfänge, Jubiläum) 
 
Private, Gewerbe      200,00 €  
Ortsvereine       100,00 € 
 
Ausstellungen bis zwei Wochen    100,00 € 
darüber hinaus je Woche       50,00 € 
 
Verkaufsausstellungen bis zwei Wochen   200,00 € 
darüber hinaus je Woche     100,00 € 
 
 

Entgelt für die Benutzung des Marktplatzes (Tagessatz) 
ohne MWSt. 
 
Platzkonzerte (ohne Verkauf von 
Speisen und Getränken)      kostenlos 
Infostände gemeinnütziger Vereine  
und Verbände, politische Parteien    10,00 €  
gewerbliche Infostände an Markttagen     25,00 €  
gesellschaftliche Veranstaltungen (Kirchweih,  
Weinfeste etc.)       25,00 €  
Marktschirme       25,00 € pauschal für alle 
Schirme 
 
Entgelt für die Benutzung der 
Schulhöfe        25,00  €/Tag 
 

Entgelt für die Benutzung des Burgparkplatzes (Tagessatz) 
ohne MWSt. 
 
Flohmärkte        100,00 € 
Gesellschaftliche Veranstaltungen („Ochs am Spieß“ etc.)   25,00 €  
 
 
Eingearbeitet ist die Bekanntmachung der Umstellung von Gebührenordnungen, 
Entgeltregelungen und Zuschussrichtlinien der Stadt Alzenau i. UFr. auf Euro vom 
19. Dezember 2001 


